
 

 

München, 14. September 2020 

 

Der 3-Stufen-Plan im Schuljahr 2020 / 2021 in Bayern 

Informationen für Eltern und Erziehungs-Berechtigte 

 

Text in Leichter Sprache 

 

 

 

 

Der Unterricht wird in diesem Schuljahr nach einem 3-Stufen-Plan geregelt. 

Dabei ist wichtig, wie viele Menschen sich mit Corona neu anstecken. 

 

Entscheidend ist die 7-Tage-Inzidenz. 

Das bedeutet: Wie viele Menschen von 100.000 Einwohnern 

haben sich in den letzten 7 Tagen neu angesteckt. 

In einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt. 

 

Wenn sich weniger als 35 Menschen neu anstecken:  Stufe 1 grün 

Wenn sich 35 bis 50 Menschen neu anstecken:  Stufe 2 gelb 

Wenn sich mehr als 50 Menschen neu anstecken:  Stufe 3 rot 

 

Die aktuelle Zahl finden Sie täglich neu unter: 

bitte anklicken: www.lgl.bayern.de 

 

  

https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.htm


Im Schuljahr 2020 / 2021 gilt: 

► Alle Personen müssen auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Maske tragen. 

Im Klassen-Zimmer nur dann, wenn es vorgeschrieben wird. 

Bitte lesen Sie weiter unten nach, wann das sein kann. 

 

► Die Jahrgangs-Stufen 5 und höher 

müssen bis zum 18.09.2020 eine Mund-Nasen-Maske 

auch im Klassen-Zimmer tragen.  

 

 

Stufe 1, grün: ganz normaler Unterricht 

mit den bekannten Hygiene-Regeln 

 

Stufe 2, gelb: Masken-Pflicht im Klassen-Zimmer 

ab Jahrgangs-Stufe 5 ( auch berufliche Schulen ) 

►  Wenn man im Klassen-Zimmer den Mindest-Abstand von 1,50 Metern 

      einhalten kann: dann müssen die Schüler*innen keine Maske tragen. 

 

Stufe 3, rot: Masken-Pflicht im Klassen-Zimmer für alle 

Schüler*innen 

►  Wenn man im Klassen-Zimmer den Mindest-Abstand von 1,50 Metern 

nicht einhalten kann: 

Dann wird der Unterricht  in veränderter Form durchgeführt. 

Zum Beispiel mit weniger Schülern im Klassen-Zimmer und Lernen zu Hause. 

Im wöchentlichen oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanz-Unterricht. 

Präsenz-Unterricht heißt: Unterricht in der Schule. 

Distanz-Unterricht heißt: Lernen zu Hause.  

 

  



 

Das zuständige Gesundheits-Amt informiert die Schule und stimmt sich mit ihr ab:  

nach welcher Stufe man vorgehen muss. 

Denn es können auch unterschiedliche Regelungen für einzelne Gemeinden 

innerhalb des gleichen Kreises getroffen werden. 

Zum Beispiel wenn die Neu-Erkrankten nur in einer bestimmten Gemeinde leben. 

 

 

Wie geht man mit Kindern und Jugendlichen 

mit Krankheits- und Erkältungs-Anzeichen um? 

Auch das hängt davon ab, ob man sich in Stufe 1, 2 oder 3 befindet. 

 

Aber: Mein Kind muss bei diesen Krankheits-Anzeichen 

immer zu Hause bleiben: 

 Fieber 

 trockener Husten 

 Hals-Schmerzen 

 Ohren-Schmerzen 

 starke Bauch-Schmerzen 

 Erbrechen oder Durchfall 

 Atem-Beschwerden 

 

Die Anzeichen einer Corona-Erkrankung sind oft ähnlich wie bei einer Erkältung 

oder Grippe. 

Rufen Sie eine Arzt-Praxis an, wenn Ihr Kind ärztliche Hilfe braucht. 

Der Arzt / die Ärztin entscheidet: 

 ob ein Corona-Test gemacht werden muss. 

 wann das Kind wieder zur Schule gehen darf. 

 

  



Wann darf mein Kind nach überstandener Erkrankung 

wieder zur Schule? 

Das hängt davon ab, ob Ihr Ort sich in Stufe 1, 2 oder 3 befindet. 

 

 In Stufe 1 und Stufe 2: Ihr Kind darf mindestens  24 Stunden lang 

keine Krankheits-Anzeichen mehr haben. 

Das Kind darf aber einen leichten Schnupfen 

und gelegentlichen Husten noch haben. 

Das Kind darf  36 Stunden lang kein Fieber haben.  

 In Stufe 3: Ihr Kind  darf erst zur Schule: 

 Wenn es einen Corona-Test gemacht hat. Und das Ergebnis negativ ist. 

 Oder wenn der Arzt / die Ärztin ein Attest geschrieben hat. 

 

 

Darf mein Kind mit leichten Erkältungs-Anzeichen 

( Schnupfen, gelegentlicher Husten ) in die Schule gehen? 

 

Dies hängt davon ab:  

 wie alt das Kind ist  

 und wie viele Menschen vor Ort sich mit Corona angesteckt haben 

 

Jahrgangs-Stufen 1 bis 4: 

Schüler*innen dürfen auch mit leichten Erkältungs-Anzeichen zur Schule: 

 in Stufe 1 und Stufe 2  

 in Stufe 3:  

 Nur wenn sie einen Corona-Test gemacht haben.  

Und das Ergebnis negativ ist. 

 Oder wenn der Arzt / die Ärztin ein Attest geschrieben hat. 

 

  



 

Ab der Jahrgangs-Stufe 5: 

 Schüler*innen dürfen nicht mehr zur Schule gehen, 

wenn sie Erkältungs-Anzeichen haben.  

 In Stufe 1 und Stufe 2: Sie dürfen erst wieder zur Schule gehen: 

Wenn sie nach mindestens 24 Stunden kein Fieber bekommen. 

 In Stufe 3: Sie dürfen erst wieder zur Schule gehen: 

 Wenn sie nach mindestens 24 Stunden kein Fieber bekommen. 

 Und wenn sie einen Corona-Test gemacht haben. 

Und das Ergebnis negativ ist. 

 Oder wenn der Arzt / die Ärztin ein Attest geschrieben hat.  
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